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RS OGH 1972/4/20 12Os13/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1972

Norm

StPO §79 Abs3

StPO §274

StPO §285d

StPO §286

Rechtssatz

Der § 274 StPO (Vertagung des Gerichtstages wegen Beeinträchtigung der Verteidigung des Angeklagten infolge

Nichterscheinens seines Verteidigers) :ndet jedenfalls dann keine Anwendung, wenn die Nichtigkeitsbeschwerde im

Sinne des § 285 d StPO schon bei einer nichtöffentlichen Beratung hätte zurückgewiesen werden können.
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